
 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Hünfelden 

Bekanntmachung Bebauungsplan „Feuerwehr und Rettungswache“ Ortsteil Kirberg gemäß § 10 (3) 

BauGB 

 

  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünfelden hat in ihrer Sitzung am 05.02.2025 den Bebau-

ungsplan „Feuerwehr und Rettungswache“, Ortsteil Kirberg, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 

beschlossen. Sie hat gleichzeitig die auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen (HBO, HWG), die 

gemäß § 9 (4) BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, als Satzung beschlossen und 

die Begründung gebilligt.  

 

  Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Feuerwehr und Rettungswache“ befindet sich am nord-

westlichen Ortsrand des Ortsteils Kirberg, westlich der Bundesstraße 417 und der Limburger Straße 

sowie südlich der Straße Hünfeldener Höhe. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung 

Kirberg, Flur 7, zahlreiche Flurstücke mit einer Größe von 12.980 m². Betroffene Flurstücke sind: 

10/1 teilweise, 11 teilweise, 12 teilweise, 13, 14, 15, 9/4 teilweise, 23/2. 

 

  Der Bebauungsplan, die Begründung inkl. Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung 

können bei der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hünfelden, Le Thillay-Platz, 65597 Hünfelden, 

Fachbereich III Bauen und von jedermann eingesehen werden. Über deren Inhalt wird auf Verlangen 

Auskunft erteilt. Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB soll der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Be-

gründung und der zusammenfassenden Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt und 

über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden. 

 

  Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

  Es wird gemäß § 215 BauGB darauf hingewiesen, dass  

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs  
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der 

o.g. Vorschriften begründen soll, ist darzulegen. 

 

  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 

durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Er-

löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.“ 

 

Hünfelden, den 09.07.2025 

 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hünfelden 

Silvia Scheu-Menzer 

 

Bürgermeisterin 



 


